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Deutschland hat das mehrseitige Übereinkommen vom 24.11.2016 zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Maßnah-

men zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (BEPS-MLI) schon am 7.6.2017 unterzeichnet. Am

16.5.2024 hat der Bundestag den von der Bundesregierung am 7.2.2024 vorgelegten Entwurf eines Anwendungsgesetzes

für das BEPS-MLI angenommen. Zuvor hatte der Finanzausschuss mit einem einstimmigen Beschluss zu diesem interna-

tionalen Steuerabkommen den Weg frei gemacht. Alle Fraktionen und die Gruppe Die Linke stimmten für den Beschluss.

Nicht anwesend war die Gruppe BSW. Die DBA müssen nun um die Regelungen des BEPS-MLI angepasst werden.

Deutschland hat sich für ein zweistufiges Verfahren entschieden. Mit den anderen teilnehmenden Staaten am BEPS-MLI

wurde auf der ersten Stufe vereinbart, welche Regelungen des BEPS-MLI konkret zur Anwendung gelangen sollen. Auf

der zweiten Stufe folgt dann die Ratifizierung dieser Vereinbarungen in nationales Recht. Nicht im Anwendungsgesetz

enthalten sind die DBA mit Österreich und Luxemburg. Diese wurden bilateral angepasst. Die DBA mit Italien und der

Türkei können noch nicht angepasst werden, weil keine Ratifizierung des BEPS-MLI der beiden Länder erfolgt ist. Der

Beschluss des Bundestages hat nun den Weg frei gemacht für die konkrete Anwendung von BEPS-MLI für die DBA der

folgenden Länder: Frankreich, Griechenland, Japan, Kroatien, Malta, Slowakei, Spanien, Tschechien und Ungarn. Im Ge-

setzentwurf sind die individuellen Regelungen für diese DBA enthalten. In materieller Hinsicht geht es um Vorgaben zu

Verständigungs- und Schiedsverfahren, Voraussetzungen für die Begründung einer Betriebsstätte oder die Besteuerung

von Immobiliengesellschaften.

Entscheidungen
EuGH:Anforderung zusätzlicher Informatio-

nendurchdenMitgliedstaatder Erstattung–

innerhalbeinesMonats vorzulegende Infor-

mationen–Nichtberücksichtigungvon Infor-

mationen, die erstmals imEinspruchsverfah-

renvorgelegtwurden–Effektivitätsgrund-

satz (UngarischesVorabentscheidungser-

suchen)

1. Art. 23 Abs. 2 Unterabs. 1 der Richtlinie 2008/

9/EG des Rates vom 12. Februar 2008 zur Rege-

lung der Erstattung der Mehrwertsteuer gemäß

der Richtlinie 2006/112/EG an nicht im Mitglied-

staat der Erstattung, sondern in einem anderen

Mitgliedstaat ansässige Steuerpflichtige ist im

Lichte der Grundsätze der Neutralität der Mehr-

wertsteuer und der Effektivität dahin auszule-

gen, dass er einer nationalen Regelung entge-

gensteht, nach der es einem Steuerpflichtigen,

der einen Antrag auf Erstattung der Mehrwert-

steuer gestellt hat, verwehrt ist, in der Rechtsbe-

helfsphase bei einer Steuerbehörde zweiter

Instanz zusätzliche Informationen im Sinne von

Art. 20 dieser Richtlinie vorzulegen, die die Steu-

erbehörde erster Instanz angefordert hat und

die der Steuerpflichtige dieser Behörde nicht in-

nerhalb der in Art. 20 Abs. 2 der Richtlinie vor-

gesehenen Frist von einem Monat vorgelegt

hat, da es sich bei dieser Frist nicht um eine Aus-

schlussfrist handelt.

2. Art. 23 der Richtlinie 2008/9 ist dahin auszule-

gen, dass er einer nationalen Regelung nicht

entgegensteht, nach der eine Steuerbehörde

das Verfahren zur Erstattung der Mehrwertsteu-

er einstellen muss, wenn der Steuerpflichtige

nicht innerhalb der Frist die von dieser Behörde

gemäß Art. 20 dieser Richtlinie angeforderten

zusätzlichen Informationen vorgelegt hat und

der Erstattungsantrag in Ermangelung dieser In-

formationen nicht beurteilt werden kann, sofern

die Einstellungsentscheidung als Ablehnung

dieses Erstattungsantrags im Sinne von Art. 23

Abs. 1 dieser Richtlinie angesehen wird und mit

einem Einspruch angefochten werden kann, der

die Voraussetzungen von Art. 23 Abs. 2 Unter-

abs. 1 dieser Richtlinie erfüllt.

EuGH, Urteil vom 16.5.2024 – C-746/22
(Tenor)

Volltext:BB-ONLINE BBL2024-1301-1

unterwww.betriebs-berater.de

FGHamburg: Keine Abzugsfähigkeit von

Kosten eines (Regel-)Insolvenzverfahrens

alsWerbungskosten zu Einkünften aus pri-

vaten Veräußerungsgeschäften oder zu Ein-

künften aus Vermietung und Verpachtung –

keine außergewöhnliche Belastung i. S. d.

§ 33 Abs. 1 EStG

1. Die Kosten des Insolvenzverfahrens über das

Vermögen des Steuerschuldners sind keine Wer-

bungskosten im Zusammenhang mit der Erzie-

lung eines Gewinns aus der Veräußerung eines

Grundstücks durch den Insolvenzverwalter.

2. Die Kosten des Insolvenzverfahrens sind im

Streitfall auch nicht als Werbungskosten bei den

Einkünften aus Vermietung und Verpachtung zu

berücksichtigen, weil es auch hier an einem ob-

jektiven Veranlassungszusammenhang fehlt.

3. Die Kosten des Insolvenzverfahrens stellen

auch keine außergewöhnliche Belastung dar.

FG Hamburg, Urteil vom 19.10.2023 –

1 K 97/22, Rev. eingelegt, Az. BFH IX R 29/23
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2024-1301-2

unterwww.betriebs-berater.de

Verwaltung
HMdI: Erhöhung der Wasserverbrauchsteu-

er der Stadt Wiesbaden wurde aufgehoben

Mit einem Schreiben hat die Kommunalauf-

sicht im Hessischen Ministerium des Innern,

für Sicherheit und Heimatschutz den Beschluss

der Stadtverordnetenversammlung über die

Wasserverbrauchssteuersatzung gemäß § 138

der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) auf-

gehoben. Nachdem die Stadtverordnetenver-

sammlung der Landeshauptstadt Wiesbaden

die Einführung einer Wasserverbrauchssteuer

am 20.12.2023 in der Stadtverordnetenver-

sammlung beraten und beschlossen hatte,

hatte die Kommunalaufsicht mit Schreiben

vom 21.12.2023 auf erhebliche rechtliche Be-

denken aufmerksam gemacht. Die Landes-

hauptstadt Wiesbaden wollte danach den Was-

serverbrauch (neben der Benutzungsgebühr)

mit einer Steuer von 90 Cent pro Kubikmeter

ab 2024 belegen, und zwar schon ab dem ers-

ten Liter.

Die Wasserverbrauchsteuer verletzt geltendes

Recht. Nach § 36 des Hessischen Wassergeset-

zes können zum sparsamen Umgang mit Was-

ser mehrere Instrumente genutzt werden. Was-

sersteuern werden, anders als Wassergebühren,

nicht in der Vorschrift genannt. Dadurch ent-

steht ein Widerspruch, da nach der Rechtspre-

chung des Bundesverfassungsgerichts der Ge-

setzgeber bei der Steuergesetzgebung keine

Regelungen herbeiführen darf, die dem vom

zuständigen Sachgesetzgeber getroffenen Re-

gelungen widersprechen: Wenn aber Wasserge-

bühren zum Zweck des sparsamen Umgangs

mit Wasser eingesetzt werden, setzt dem das

Kostenüberschreitungsverbot nach § 10 Abs. 1

Prof. Dr. Michael

Stahlschmidt,

Ressortleiter Steuerrecht
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